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halbtags) zu werden, die Rollen wieder zu tau-
sehen.
Alles in allem kann gesagt werden, dass Paare,
die sich entschliessen, die traditionellen Rollen
zu tauschen, in der Partnerschaft selbst meist
keine Probleme haben, dass ihnen aber von
aussen, durch die rechtlichen, sozialen und ge-
sellschaftlichen Verhältnisse solche oft aufdik-
tiert werden.

Wie können w/L uns verhalten?
Was muss unternommen werden?
Diese Fragen und andere Probleme werden an
unserem gemeinsamen Abend mit den Haus-
männern eingehend diskutiert und von Fach-
leuten erörtert.

Bernadette Fpprecttf-F/e/sctt//

Unschweizerisch?
Der Arttke/ «Frauen /m Gerede» /n der vor/gen
Nummer der «Sfaafsöürger/n» /st e/'nem Leser
aufgesfossen. Da w/r unsere Ze/fscttr/'ft auett
a/s Forum der tre/en Meinungsäusserung ver-
Stetten, drucken w/'r se/'nen Sr/'ef aö. V/e/fe/cttf
kommt so e/'ne bre/'fere D/'skuss/ön /'n Gang,
über d/'e Grundsatz/rage, w/'e Frauenpo/rt/k zu
det/'n/eren wäre.

Hiermit erkläre ich zusammen mit meiner Frau
den Austritt aus Ihrem Verein. In Ihrer letzten
Zeitschrift apostrophierten Sie die «Schweizer-
zeit» als rechtsextremes Blatt - nur weil Dr.
Schlüer es gewagt hat, die weltfremden und
unschweizerischen Ideen der Pfarrersfrau
Brunner (FP-Kantonsrätin des Kts. Thurgau)
anzuprangern. Damit erklären Sie sich indirekt

Das Weib ist also in dem Masse Weib, wie es
Bezauberung oder Ideal ist.

Orfega y Gassef (V883-7955J

mit dieser Dame solidarisch, eine Einstellung,
die ich nicht unterstützen kann. Dr. Schlüer ist
neben Dr. Friedrich einer der wenigen Männer,
die den Mut aufbringen, das Kind beim Namen
zu nennen - das hat mit Faschismus nichts zu
tun, meine Damen.
Mein Austritt aus Ihrem Verein ist die logische
Konsequenz.

Hochachtungsvoll Max Sufer

«Geheiligte Weiblichkeit»
Der indische Oberste Gerichtshof hat eine
Lanze für die Erfahrung «reifer Frauen» ge-
brachen und zugleich die Ansichten von Mi-
nisterpräsidentin Indira Gandhi in dieser An-
gelegenheit gerügt: Hostessen der staatli-
chen Luftverkehrsgesellschaften Air India
und Indian Airlines dürfen laut der Gerichts-
entscheidung ab sofort bis zum Alter von 45
Jahren im Dienst bleiben und müssen nicht
wie bisher ab 35 bei Air India und ab 30 bei
Indian Airlines jährlich um eine Ausnahme-
genehmigung nachsuchen, wenn sie weiter
fliegen wollen. Im Juni noch hatte die Mini-
sterpräsidentin erklärt, nach ihrer Ansicht sei
«40 zu alt für eine Flugbegleiterin». Höstes-
sen, die bei ihr um Unterstützung für ihre
Forderung der verlängerten Dienstzeit gebe-
ten hatten, sagte Indira Gandhi laut eigenem
Bekunden, «indische Frauen behalten jen-
seits der 40 nur in grossen Ausnahmefällen
ihr gutes Aussehen und ihre gute Figur».
Das Oberste Gericht entschied, das Argu-
ment, junge und attraktive Frauen könnten
mit Ausnahmesituationen im täglichen Flug-
betrieb besser fertig werden, sei «eine offen-
kundige Beleidigung der Institution unserer
geheiligten Weiblichkeit» und verschob die
Altersgrenze auf 45 Jahre.
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